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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1997

Rechtssatz

Wird nach Ausscheiden des gewerberechtlichen Geschäftsführers ein bewilligungsp ichtiges Gewerbe weiterhin

ausgeübt, obwohl nach dem Ausscheiden des gewerberechtlichen Geschäftsführers kein neuer gewerberechtlicher

Geschäftsführer bestellt und genehmigt wurde, ist dieses Verhalten nicht nach § 368 Z 2 GewO 1994 zu bestrafen,

sondern nach § 367 Z 2 GewO 1994.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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